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Von Tjade Brinkmann

Der Betrieb ist ja denkbar ein-
fach: Ein kleines Solargerät auf 
dem eigenen Balkon wird di-
rekt in die Steckdose gesteckt, 
der erzeugte Strom deckt einen 
Teil des Verbrauchs in der Woh-
nung ab – alle können einen per-
sönlichen Beitrag zur Energie-
wende leisten und dabei selbst 
finanziell profitieren. So ein-
fach könnte es sein. Doch so ist 
es noch immer viel zu selten.

Bernhard Weyres-Borchert 
ist Energieberater bei der Ver-
braucherzentrale Hamburg 
und macht das, was die Berufs-
bezeichnung vermuten lässt: 
Er berät Ham bur ge r:in nen 
zum energiesparenden Bauen 
und Wohnen und zur Nutzung 
erneuerbarer Energien – egal 
ob Bauherr:innen, Mie te r:in-
nen oder Gewerbetreibende. 
Er sagt: „Es gibt verschiedenste 
Möglichkeiten, wie man sich 
als Verbraucher an der Ener-
giewende beteiligen kann.“ Mit 
den kleinen Solargeräten für die 
Steckdose könne man aktiv ver-

Bürokratie gegen Energiewende
Solarkraftwerke auf dem Balkon können die Energiewende unterstützen – und sie sind vergleichsweise günstig.  
Seit Jahren setzen sich Be für wor te r:in nen für ihre Verbreitung ein, dabei werden sie aber immer wieder ausgebremst

Strohballenbau erlernen

Die gemeinnützige Bildungswerkstatt für 
nachhaltige Entwicklung bietet in der Zeit 
vom 7. März bis 5. Mai 2022 eine Weiterbil-
dung zur Fachkraft Strohballenbau (Fasba) 
in Verden/Aller an. In der 160-stündigen 
Weiterbildung sollen die verschiedenen 
Strohbauweisen und unterschiedliche De-
taillösungen theoretisch vermittelt werden. 
Praktisches Wissen soll an Modellen in Ori-
ginalgröße erlernt werden können. Die Fort-
bildung richtet sich an Handwerker:innen, 
Pla ne r:in nen und Be rufs schul leh re r:in nen, 
aber auch an Bauwillige, die beim eigenen 
Strohhaus selbst mit Hand anlegen wol-
len. Mehr Infos und Anmeldung auf www.
biwena.de. (taz)

Versicherungen 
überprüfen
Angesichts vermehrt aufgetretener Sturm-
schäden in den vergangenen Monaten in 
Deutschland rät die Bremer Verbraucherzen-
trale Im mo bi li en be sit ze r:in nen zur Überprü-
fung der eigenen Gebäudeversicherungen. 
Der Zusatzeinschluss von Elementarschäden 
in die Wohngebäudeversicherung könnte in 
Fällen von Überschwemmungen oder Stark-
regen sinnvoll sein. Wer zur Miete wohnt, 
müsse sich überlegen, ob ein potenzielles 
Hochwasser bis den betroffenen Stock stei-
gen kann. Dann sollte man eine Elementar-
schadenzusatzversicherung für den Hausrat 
abschließen. (taz)

Urban Mining 
kennenlernen
Die Hamburgische Architektenkammer ver-
anstaltet am 18. November ab 18 Uhr einen 
Vortrag über Urban Mining. Abbruchreife 
Gebäude werden beim kreislaufgerechten 
Planen und Bauen als urbane Mine verstan-
den: Aus ihnen werden mineralische Bau-
stoffe gewonnen und im Neubau wiederver-
wendet. Alle Materialien sollen beim Neubau 
so gefügt werden, dass sie bei einem späte-
ren Rückbau oder einer Sanierung sortenrein 
trennbar sind. Anja Rosen, Sachverständige 
für nachhaltiges Bauen, will das Prinzip 
am bereits umgesetzten Modellprojekt des 
Rathauses in Korbach (Hessen) erläutern. Der 
Vortrag ist kostenlos und findet digital via 
Webex statt. Link auf www.akhh.de. (taz)

Heizspiegel erhalten
Der bundesweite Heizspiegel 2021 der ge-
meinnützigen Beratungsgesellschaft Co2on-
line und des Deutschen Mieterbundes ist 
veröffentlicht worden. Er bietet Mie te r:in nen 
die Möglichkeit, ihren Heizenergieverbrauch 
sowie die Heizkosten zu vergleichen. Der 
Heizspiegel stellt unter Berücksichtigung des 
Baujahres eines Gebäudes Vergleichswerte zu 
Heizenergieverbrauch, Heizkosten und CO2-
Emissionen für das Abrechnungsjahr 2020, 
getrennt nach den Energieträgern Erdgas, 
Heizöl und Fernwärme, dar. Erhältlich ist er 
bei den örtlichen Mietervereinen, aber auch 
online, zum Beispiel auf www.mieterverein-
hamburg.de. (taz)

kurz und bündig

gleichsweise kostengünstig an 
der Wende der Stromgewinnung 
teilhaben. „Steckersolargeräte“ 
nennt Weyres-Borchert diese 
Anlagen, in anderen Kontexten 
verwendet man weniger techni-
sche Begriffe: Balkonkraftwerk, 
Solar-Rebell oder Guerilla PV. 
Ihr großer Vorteil: Sie könnten 
ohne Installation durch einen 
Solarfachbetrieb erfolgen.

Im Vergleich mit den typi-
schen Photovoltaikanlagen 
sind Steckersolargeräte deut-
lich kleiner konzipiert. Sie sind 
üblicherweise rund einen Meter 
breit und eineinhalb Meter lang 
und ähneln vom Aussehen den 
Modulen, die man von Dächern 
kennt. Technisch gesehen sind 
die Module für die Steckdose 
keine Anlagen, sondern elek-
trische Haushaltsgeräte – wie 
Wasserkocher, Flachbildfernse-
her und Co.

Ein durchschnittlicher 
Wohnhaushalt könne mit ei-
nem 300-Watt-Modul etwa 
ein Zehntel seines Stromver-
brauchs selbst decken, schätzt 
Weyres-Borchert. Bei einem 
Strompreis von circa 30 Cent 
die Kilowattstunde würde ein 
solcher Haushalt demnach bis 
zu 90 Euro im Jahr einsparen. 
„Die Investitionskosten für die 
Geräte liegen meist zwischen 
500 und 700 Euro und sind da-
mit deutlich überschaubarer als 
die Kosten für die aufwendigen 
Dach-Anlagen, bei denen man 
mit Installation für eine An-
lage mit 4.000 Watt Höchstleis-
tung ungefähr 8.000 Euro ver-
anschlagen muss“, sagt Weyres-
Borchert.

Jahrelanger Kampf  
für Vereinfachung
Sorgen, dass Steckersolargeräte 
wegen ihrer vergleichsweise ge-
ringen Kosten nur wenige Jahre 
halten, müssten Käu fe r:in nen 
nicht haben. „Im Schnitt ma-
chen die Module wirklich Jahr-
zehnte ihren Dienst“, sagt Wey-
res-Borchert. Somit rentiere sich 
die Investition bereits nach eini-
gen Jahren auch finanziell.

Nur sind bei den Steckerso-
largeräten die bürokratischen 

Hürden hoch, sagt Weyres-Bor-
chert. „Offiziell muss man auch 
bei diesen Modulen das gleiche 
Anmeldeverfahren durchlaufen 
wie bei einer echten Photovol-
taikanlage: sowohl beim Netz-
betreiber und als auch beim 
Marktstammdatenregister.“ 
Gerade aufgrund der geringen 
Leistung stelle sich die Frage, 
ob dieser Umfang an bürokrati-
schen Hürden sinnvoll ist, meint 
Weyres-Borchert.

Und dabei haben sich die 
Hürden schon stark verringert. 
Holger Laudeley aus Ritterhude 
nördlich von Bremen gilt als 
einer der Pioniere für die Ent-

wicklung und Verbreitung der 
Steckersolargeräte. Seit Jahren 
versucht der studierte Diplom-
Ingenieur die rechtliche Situ-
ation rund um die Module zu 
vereinfachen. Anfang Septem-
ber hat ihm die Werner-Bon-
hoff-Stiftung dafür ihren Wirt-
schaftspreis verliehen.

Sie zeichnet damit Engage-
ment „wider den Paragraphen-
Dschungel“ aus, um damit nach 
eigener Aussage „Bürokratis-
mus und Verbesserungsbedarf 
in der öffentlichen Verwaltung“ 
sichtbar zu machen. „Holger 
Laudeley zeigt mit seinem Fall 
auf, wie schwierig es sein kann, 
neue Produkte mit gesetzlichen 
Bestimmungen in Einklang zu-
bringen“, erklärt die Stiftung. Er 
habe dafür gesorgt, dass Stecker-
solargeräte aus der rechtlichen 
Grauzone gehoben und für die 
Steckdose offiziell zugelassen 
wurden.

Laudeley erzählt detailreich 
vom langen Kampf, in dem er 
sich für die Geräte eingesetzt 
hat. „Wir haben sie dazu gezwun-
gen, die Regeln zu ändern“, sagt 
Laudeley zufrieden über die 
lange Auseinandersetzung mit 
dem Verband der Elektrotech-

nik (VDE). In dessen Richtlinien 
seien die Solargeräte jahrelang 
nicht vorgekommen. Im Mai 
2018 gelang dann der wichtige 
Durchbruch: Die Steckersolarge-
räte wurden aus der rechtlichen 
Grauzone und in die Norm ge-
hoben. Nun sei es erlaubt, einen 
Stromerzeuger per Stecker an ei-
nen Stromkreis anzuschließen, 
der eigentlich für Haushaltsge-
räte gedacht sei.

Jahrelanger Prozess  
in Hamburg
In der Praxis bedeutet der Aus-
bruch aus der rechtlichen Grau-
zone jedoch nicht, dass die Nut-
zung der Steckersolargeräte 
vollständig rechtlich geklärt ist: 
Vor dem Landgericht Hamburg 
läuft dazu noch immer ein Ver-
fahren. Der Ökostrom-Versorger 
Green Planet Energy hatte ver-
sucht, ein solches Gerät beim 
Stromnetz Hamburg anzumel-
den, bekam jedoch eine Absage 
aus Sicherheitsgründen. Der Be-
trieb des Solarmoduls stehe „im 
Widerspruch zu den in Deutsch-
land anerkannten Regeln der 
Technik“, argumentiert Strom-
netz Hamburg.

Dabei belegten mehrere Gut-
achten, dass das Modul sicher 
angeschlossen werden könne. 
„Wir wollen feststellen lassen, 
ob Stromnetz Hamburg über-
haupt befugt ist, uns den Be-
trieb des Solarmoduls im eige-
nen Hausnetz zu untersagen, 
da die Zuständigkeit des Netz-
betreibers am Anschlusspunkt 
endet und von diesem 150-Watt-
Modul keine Rückwirkung ins 
Versorgungsnetz erfolgt“, sagt 
Michael Friedrich, Pressespre-
cher von Green Planet Energy. 
Daher habe der Energieversor-
ger über eine Anwaltskanzlei 
Klage eingereicht.

Der Beginn des Verfahrens 
liegt mittlerweile mehr als 
fünf Jahre zurück. Green Pla-
net Energy hieß damals noch 
Greenpeace Energy. Aufgrund 
einiger Zwischenentscheidun-
gen ist die Ökoenergiegenos-
senschaft aber optimistisch: 
„Prinzipiell dürfen Module an 
ein Hausnetz angeschlossen 

Ist ganz 
einfach zu 
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werden“, sagt Friedrich. Ledig-
lich ungeklärt sei noch, welche 
Art von Stecker verwendet wer-
den darf.

Das ist für viele eine gute 
Nachricht: In einer Umfrage 
des Civey-Instituts im Auftrag 
von Green Planet Energy gab 
ein Großteil der Befragten im 
August dieses Jahres an, dass 
für sie der bürokratische Auf-
wand gegen die Anschaffung 
eines Steckersolargeräts spre-
che. Auch Befragte, die bereits 
ein solches Modul installierten 
hatte, nannten bürokratische 
Hürden als Problem. Die Mehr-
heit dieser Personen hätte daher 
auf die eigentlich erforderliche 
Anmeldung verzichtet.

Diese Reaktion erlebt auch 
Weyres-Borchert in seiner täg-
lichen Arbeit: „Die meisten 
Nut ze r:in nen dieser Geräte ge-
hen nicht mehr den bürokra-
tischen Weg, den man offizi-
ell gehen müsste“, berichtet der 
Energieberater. „Nach unser 
Kenntnis betreiben mindes-
tens 90 Prozent der Be sit ze r:in-
nen ihr Steckersolargerät, ohne 
es anzumelden.“ So stellt sich 
dann auch die rechtliche Frage 
nach dem Steckertyp in der Re-
alität nicht mehr.

Insgesamt ist das Interesse an 
Steckersolargeräten der Civey-
Umfrage zufolge hoch. Dem-
nach können sich 61 Prozent der 
Deutschen vorstellen, zu Hause 
ein solches Modul zu nutzen. 
Vor allem für Menschen mit 
geringem Einkommen biete es 
eine Möglichkeit, sich am Aus-
bau der Photovoltaik zu betei-
ligen.

Die meisten Menschen sind 
dabei überzeugt: An der Ener-
giewende führt kein Weg vorbei, 
so das Ergebnis einer jüngsten 
Umfrage der Förderbank KfW. 
Doch bisher nutzen der KfW-
Umfrage zufolge nur wenige 
Haushalte Technologien, die 
zur Energiewende beitragen. 
Zwei Tendenzen zeigen sich bei 
der Umfrage: Einerseits gibt es 
ein Süd-Nord-Gefälle. Dem-
nach werden die technischen 
Möglichkeiten im Norden ten-
denziell weniger genutzt als 
im Süden. Weiterhin hänge die 
Verwendung auch mit dem zur 
Verfügung stehenden Geld zu-
sammen. So würden Haushal-
ten mit geringerem Einkommen 
Technologien der Energiewende 
seltener nutzen als wohlhaben-
dere Haushalte.

Einfaches  
Vergütungs modell gefordert
Doch gerade Haushalte mit 
niedrigem Einkommen hätten 
ein besonders ausgeprägtes In-
teresse, um der finanziellen Be-
lastung durch steigende Strom- 
und Heizkosten zu begegnen, 
schreiben die Au to r:in nen der 
KfW-Studie. Das gilt angesichts 
der gegenwärtig global stark an-
gestiegenen Marktpreise. Auch 
sie kritisieren Hindernisse, vor 
allem in Form von Investiti-
onskosten und bürokratischen 
Hürden. Green Planet Energy 
fordert deshalb klare und sach-
gerechte Standards für die Ins-
tallation der Module, die unnö-
tige Hürden ohne Verlust an Si-
cherheit abbauen könnten.

Auch aus Sicht von Bern-
hard Weyres-Borchert ist klar, 
dass die Nutzung von Solarmo-
dulen attraktiver und unbüro-
kratischer werden muss. Er hat 
eine einfache Lösung: „Im Prin-
zip könnte man für das ganze 
Jahr bilanzieren, was man dem 
Netz entnommen und was man 
eingespeist hat.“ Net-Metering 
nennt sich dieses Modell zur 
Vergütung von Strom aus klei-
nen Photovoltaik- oder Windan-
lagen. Nach dem Konzept müs-
sen Verbraucher nur noch die 
Differenz bezahlen, die zwi-
schen dem selbst eingespeis-
ten Strom einerseits und dem 
aus dem Netz bezogenen Strom 
andererseits entsteht.

Das wäre ein deutlich einfa-
cheres System für die Nut ze r:in-
nen von Steckersolargeräten. 
Doch noch ist die Installation 
von Aufwand und Unklarheit 
gekennzeichnet – wenn man 
sich denn an die formellen Re-
geln hält.

Interview Hagen Gersie

taz: Herr Jorde, Desinfekti-
onsmittel sind mit der Pan-
demie zu einem Alltagsge-
genstand geworden. Sollte 
man sie auch zur Reinigung 
in der Wohnung nutzen?

Tristan Jorde: Es gibt me-
dizinische Gründe, sich die 
Hände zu desinfizieren, und 
bei denen sollte es auch blei-
ben. Von einer alltäglichen 
Desinfektion wird von Ärz-
ten und Hygienikern abge-
raten. Wir haben auf unserer 
Haut natürliche Schutzbarri-
eren und die werden mit die-
sen Desinfektionsmitteln zer-
stört. Normales, je nach Anlass 
auch gründlicheres Waschen 
mit Wasser und Seife ist völlig 
ausreichend …

… und um Oberflächen zu 
putzen, sollten wir es also 
auch nicht nutzen?

Eben auch nicht routine-
mäßig. Übereinstimmend 
wird gesagt, dass eine Alltags-
desinfektion im Haushaltsbe-
reich überflüssig und sogar 
schädlich ist. Es gibt natürlich 
Gründe, Flächen zu desinfizie-
ren. Die liegen aber im medizi-
nischen Bereich. Es ist schwie-
rig genug, dort die Dinge keim-
frei zu kriegen.

Was ist das Problem mit 
diesen Mitteln?

Es sind die Mittel selbst, die 
meistens giftig oder umwelt-
schädlich sind. Und Sie rich-
ten damit Schaden an, indem 
Sie es versprühen und es an die 
Atmungsorgane gelangt oder 
auf der eigenen Haut einrei-
ben – Desinfektionsmittel sind 
sehr aggressiv. Drittens: Fast 
niemand kann richtig desin-
fizieren. Irgendwo mal eben 
schnell aufsprühen ist noch 
lange keine Desinfektion. Das 
führt immer zu unvollständi-
ger Desinfektion und die wie-
derum fördert Resistenzen von 
Keimen. Deshalb gilt: Desin-
fektionsmittel nur dort, wo 
unbedingt nötig und so wenig 
wie möglich einsetzen.

Wie kriege ich also Schmutz 
aus meiner Wohnung?

Wenn ich jetzt von gewöhn-
lichem Schmutz rede, reichen 
konventionelle Reinigungs-
mittel. Ich plädiere da für 
starke Abrüstung bei den Mit-
teln.

Das heißt?
Das heißt, einfach mit dem 

geringstmöglichen Mittel hin-
zukommen. Sie kommen in 
den allermeisten Haushalts-
bereichen mit gewöhnlichen 
Seifen, Zitrus- oder Natron-
reinigern aus: alkalisch, sauer 

Tristan Jorde
leitet den Bereich Umwelt und 
Produkttechnik der Verbrau-
cherzentrale Hamburg.
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oder auf Tensidbasis. Das sind 
die klassischen, eher harmlo-
sen Reinigungsmittel.

Was ist mit Spüli?
Mit Spüli kann man sehr 

viel erreichen. Es ist nichts an-
deres als ein Tensid, das Fette 
in Lösung im Wasser bringt, 
dadurch kann man diese ab-
spülen und man wird sie los. 
Mit Spüli können Sie ganz viel 
klassischen Haushaltsschmutz 
loswerden. Und den Rest geht 
mit Säurereinigern oder alka-
lischen Reinigern weg. Es gibt 
aber kein Universalmittel, das 
alles killt und sauber macht. 
Es gibt für verschiedene Ar-
ten von Schmutz verschiedene 
sinnvolle Anwendungen. Und 
überall gilt das Minimierungs-
gebot, zumindest aus ökologi-
scher und gesundheitlicher 
Sicht. Nur in sehr wenigen Fäl-
len brauchen Sie ein bisschen 
was Schärferes.

In welchen?
Eigentlich nur dann, wenn 

Sie den Schmutz lange ein-
trocknen lassen. Immer wenn 
Sie den Schmutz frisch ent-
fernen können und wollen, 
kommen Sie mit ganz gerin-
gem Aufwand weiter. Es geht 
nicht darum, eine keimfreie 
Umgebung herzustellen. Die 
Wohnung soll kein Operati-
onssaal werden. Man soll sich 
wohlfühlen. Im Haushaltsbe-
reich reicht es, wenn es augen-
scheinlich sauber ist.

Die Werbung sagt etwas an-
deres.

Das sind diese berühmten 
Reklamen, die es früher gab: 
„Ihre Badewanne sieht sau-
ber aus, aber …“ – dann schaut 
ein Mikroskop drauf und zeigt, 
dass da noch Bakterien sind. 
Dann plädieren sie in den Re-
klamen dafür, mit irgendei-
nem Killerding drüberzuge-
hen, damit sich nichts mehr 
im Bade rührt. Das ist schön 
für die, die das verkaufen, aber 
sonst richtet das nur Schaden 
an und hat keinen Nutzen.

Kostenloses Webinar „Sind wir 
noch ganz sauber?“ von der 
Verbraucherzentrale Ham-
burg am 24. 11., ab 16 Uhr, An-
meldung auf www.vzhh.de

Sylvia Sonnemann
Der Miethai

Die wahre Größe zählt

W
er Zweifel an der tat-
sächlichen Größe 
der eigenen Woh-
nung hegt und der 

Angabe im Mietvertrag miss-
traut, sollte spätestens dann 
die Wohnung ausmessen (las-
sen), wenn eine Nebenkosten-
abrechnung eintrudelt. Und da-
mit muss schon wieder in Kürze 
– zum Jahresende – gerechnet 
werden: Dann läuft die Abrech-

nungsfrist für die Nebenkosten 
des Jahres 2020 ab.

Der Bundesgerichtshof hat 
in den Jahren 2015 zunächst für 
Mieterhöhungen und dann im 
Jahr 2018 auch für Nebenkosten-
abrechnungen, die eine Kosten-
verteilung nach der Wohnfläche 
vorsehen, klargestellt: Als Be-
rechnungsgrundlage zählt die 
tatsächliche Fläche und nicht 
die manchmal fiktive circa-An-

gabe im Mietvertrag. Bei einer 
Abweichung um mehr als 10 
Prozent kommt sogar eine rück-
wirkende Minderung der Miete 
in Betracht.

Für die Ermittlung der tat-
sächlichen Wohnfläche ist bei 
Mietverträgen, die vor 2004 ab-
geschlossen wurden, die Zweite 
Berechnungsverordnung und 
für jüngere Verträge die Wohn-
flächenverordnung maßgeb-
lich. Beide sehen im Wesent-
lichen vor, dass die Grundflä-
chen aller Räume hinter der 
Wohnungseingangstür zählen. 
Es ist von Wand zu Wand zu mes-
sen, allerdings zählen die Flä-
chen von Türnischen nicht mit 
und auch nicht die Fläche von 
Treppen, wenn sie über mehr 
als drei Stufen verfügen. Keller 
und Dachböden zählen auch 

nicht dazu. Bei Dachschrägen 
zählt alles unter einem Meter 
lichter Höhe gar nicht und zwi-
schen einem und zwei Metern 
Höhe nur zur Hälfte. Der Bal-
kon ist bei Verträgen vor 2004 
in der Regel zur Hälfte, bei jün-
geren Verträgen regelmäßig nur 
zu einem Viertel anzurechnen.

Wer nach eigenem Messen 
eine Abweichung feststellt, 
sollte auf die Vermieterseite zu-
gehen und auf die Abweichung 
hinweisen. Besonderes Gewicht 
kommt einer Aufmaßnahme 
durch Fachleute zu.

Sylvia Sonnemann  ist Ge-
schäftsführerin vom Verein 
„Mieter helfen Mietern“, 
Bartelsstraße 30, Hamburg, 
☎ 040-431 39 40,
www.mhmhamburg.de

Viele Nut ze r:in nen 
melden ihr Gerät 
wegen der 
Bürokratie nicht an

Desinfektionsmittel ist seit der Pandemie 
allgegenwärtig – auch zum Putzen im Haushalt. 
Nötig ist das nicht, sagt Experte Tristan Jorde

„Die Wohnung soll kein 
Operationssaal werden“
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